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Ausbildung in Teilzeit
Eine Chance für Unternehmen, 
Eltern und pflegende Angehörige

Junge Menschen in familiärer Verantwortung 

haben in der Regel geringe Chancen, sich 

beruflich zu qualifizieren. Eine Ausbildung in 

Vollzeit ist nur in den seltensten Fällen mög-

lich. 

Häufig verfügen diese Ausbildungsuchenden 

über eine gute schulische Qualifikation, 

viele Kenntnisse und eine hohe Motivations-

fähigkeit. Daher ist eine Teilzeitausbildung 

eine gute Chance sowohl für junge Eltern als 

auch für Unternehmen.

Vorteile

Für Unternehmen
•  Familienfreundlichkeit ist ein harter 

Standortvorteil: Gut ausgebildete Arbeits-

kräfte stärken die Wirtschaft  und wirken 

dem Fachkräftemangel entgegen

•  Teilzeitausbildungsplätze erhöhen das 

Ausbildungspotenzial

•  Betriebe bestätigen eine weitaus höhere 

Motivation und Zuverlässigkeit sowie 

oft auch bessere Prüfungserfolge bei Aus-

zubildenden in Teilzeit 

•  Ein bestehendes Ausbildungsverhältnis 

kann bei einer Elternzeit in Teilzeit beendet 

werden 

Für Auszubildende
 •  Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

•  Möglichkeit zu finanzieller Unabhängigkeit 

und Selbstverantwortung

Teilzeitausbildung In der Praxis

•  Reduzierung der Ausbildungszeit 

auf wöchentlich 25 bis 30 Stunden 

(75 Prozent)

•  100 prozentiger Berufsschulbesuch

•  Zahlung einer angepassten Ausbildungs-

vergütung

•  Im Ausbildungsvertrag wird vermerkt, dass 

es sich um eine Teilzeitausbildung handelt

Rechtliche Aspekte

Der Gesetzgeber hat bereits im Jahr 2005 

entschieden, Betrieben und Auszubildenden, 

denen eine Vollzeitausbildung aufgrund 

familiärer Verpflichtungen verwehrt ist, die 

Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit 

zu eröffnen, indem die wöchentliche Ausbil-

dungszeit verkürzt wird. 

Dies ist in § 8 Berufsbildungsgesetz 

und im  § 27 der Handwerksordnung 

geregelt und gilt für alle Ausbildungs -

berufe im dualen System.

Da es sich bei Teilzeitausbildung immer 

um Einzelfälle handelt, sind diese mit 

den zuständigen Stellen (IHK, HWK etc.) 

abzustimmen. 


